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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Als Erstrat nahm der Ständerat die Debatte über den Nationalstrassen- und
Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) im Herbst 2015 auf. Die KVF-SR hatte sich
eingehend mit dem Geschäft befasst und dabei gar einen Alternativentwurf geschaffen:
Sie integrierte den Netzbeschluss von 2012, welcher zusammen mit der Erhöhung der
Vignettenpreise 2013 vom Volk abgelehnt worden war, in den NAF. Gleichzeitig sah sie
auch eine Erhöhung des Vignettenpreises auf CHF 60 bis 70 (und nicht auf CHF 100, wie
vom Volk abgelehnt) und eine Kostenbeteiligung der Kantone vor. Die konsultierten
Automobilverbände und Kantone lehnten diese Variante jedoch ab, worauf die KVF-SR
ihren Entwurf verwarf und mit 5 zu 3 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) den bundesrätlichen
Entwurf empfahl. Roland Eberle (svp, TG) reichte darauf den Antrag ein, die Vorlage an
die Kommission zurückzuweisen mit dem Auftrag, den Netzbeschluss doch noch in den
NAF zu integrieren. 
In der Debatte wurde mehrfach betont, dass im Rat bei der Debatte zum
Bahninfrastrukturfonds BIF im Rahmen der FABI das Versprechen abgegeben worden
sei, eine dauerhafte Finanzierungslösung auch für die Strasse zu schaffen. Dies sei mit
dem NAF der Fall, weshalb die Vorlage grundsätzlich begrüsst werde. Die Ansicht, der
Netzbeschluss von 2012, bei dem es um die Übernahme von fast 400 km Strasse von
den Kantonen ins Nationalstrassennetz (und damit in die Hände des Bundes) geht, sei
gerade auch für die Kantone wichtig, war verbreitet. Der Rückweisungsantrag Eberle
wurde - trotz der mahnenden Worte von Bundesrätin Leuthard, welche eine drohende
Finanzierungslücke ausmachte - schliesslich mit 27 zu 14 Stimmen bei 1 Enthaltung
angenommen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.09.2015
NIKLAUS BIERI

Verkehrspolitik

Der Bundesbeschluss über das Nationalstrassennetz und dessen Finanzierung wurde
im Berichtjahr weiterverhandelt. Während den Entwürfen 3 und 4 (Bundesbeschlüsse
über den Gesamtkredit für den Infrastrukturfonds und über das Nationalstrassennetz)
im Parlament bereits 2012 zugestimmt worden war, gelangten Entwürfe 1 (Bundesgesetz
über die Nationalstrassen) und 2 (Nationalstrassenabgabegesetz) erst am 22. März des
Berichtjahres zur Schlussabstimmung im Parlament. Zuvor hatte der Nationalrat
allerdings über Entwurf 2 zu verhandeln, in welchem mit dem Vignettenpreis noch eine
Differenz zum Ständerat bestand. Der Mehrheitsantrag, dem Ständerat zu folgen und
den Entwurf mit CHF 100 pro Vignette zu billigen, wurde mit 97 zu 89 Stimmen
angenommen. Zwei Minderheitenanträge wurden dabei abgelehnt: Der
Minderheitenantrag I Pieren (svp, BE) verlangte einen Vignettenpreis von CHF 70 mit
dem Ziel, die Preiserhöhung minimal zu halten. Der Minderheitenantrag II Grossen (glp,
BE) wollte die Preiserhöhung der Vignette auf CHF 80 beschränken und so als
Kompromiss zwischen den geforderten CHF 100 des Ständerates und deren
nationalrätlicher Ablehnung dienen. Nachdem in einer ersten Abstimmung der
Minderheitsantrag II gegen den Minderheitsantrag I obsiegt hatte, entfielen in der
zweiten Abstimmung mehr Stimmen auf den Minderheitsantrag II als auf den
Mehrheitsantrag. Der Ordnungsantrag Nordmann (sp, VD) auf Bestreben der SP-Fraktion
verlangte eine Wiederholung der Abstimmungen, da es in der SP-Fraktion
Missverständnisse über das Abstimmungsprozedere gegeben habe. Dem
Ordnungsantrag wurde mit 116 zu 64 Stimmen stattgegeben. In der vierten Abstimmung
wurde der Minderheitsantrag II dem Minderheitsantrag I mit 88 zu 63 Stimmen
vorgezogen, und in der fünften Abstimmung obsiegte schliesslich der Mehrheitsantrag
mit 97 zu 89 Stimmen über den Minderheitsantrag II. Dem Mehrheitsantrag folgten die
Fraktionen der CVP/EVP, BDP, FDP, eine Mehrheit der SP und eine Minderheit der SVP.
Die GLP stützte mit der GPS, einer Minderheit der SP und der Mehrheit der SVP ihren
Minderheitsantrag II. Mit dem Einschwenken des Nationalrates auf den Standpunkt des
Ständerates kam es am 22. März des Berichtjahres zur Schlussabstimmung, in welcher
die Entwürfe 1 und 2 (Bundesgesetz über die Nationalstrassen und
Nationalstrassenabgabegesetz) in den Räten angenommen wurden. Gegen das
Nationalstrassenabgabegesetz wurde von einem Komitee unter Federführung der
Nationalräte Nadja Pieren (svp, BE) und Walter Wobmann (svp. SO) das fakultative
Referendum ergriffen, welches nach nur dreimonatiger Unterschriftensammlung mit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.11.2013
NIKLAUS BIERI
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107'424 gültigen Unterschriften zustande kam. Der grosse Zuspruch, den das
Referendum bei der Unterschriftensammlung erfuhr, führte dazu, dass der Verband
Auto Schweiz, der TCS, einige Sektionen des ACS sowie der Gewerbeverband ihre
Unterstützung zusagten. Auch der VCS kündigte an, den Preisaufschlag energisch zu
bekämpfen, weil mit dem zusätzlichen Geld auch zusätzliche Strassen zu erwarten
seien. Das vom VCS lancierte Referendum kam jedoch nicht zustande; es wurden nur
rund 1'300 Unterschriften gesammelt. Unterstützung erfuhr Bundesrätin Leuthard von
der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz. Die kantonalen Baudirektoren
erklärten, dass der Bund ohne die zusätzlichen Gelder aus der Vignettenpreiserhöhung
die geplante Übernahme von Kantonsstrassen sistieren würde. Eine Übernahme dieser
Strassen durch den Bund sei aber im Interesse der Kantone, welche damit finanziell
entlastet würden. Die Kampagne des Referendumskomitees zielte darauf ab, die
Preiserhöhung als Abzockerei darzustellen. Bundesrätin Leuthard brachte kurz vor der
Abstimmung die Idee einer elektronischen Vignette in die Debatte ein und reagierte
darauf auf das Argument, Nationalstrassenbenutzer mit Wechselschildern und
mehreren Fahrzeugen würden von der Preiserhöhung über die Massen belastet.
Leuthard liess weiter verlauten, dass im Falle einer Ablehnung der Vignetten-
Preiserhöhung ein Kostenaufschlag beim Benzin notwendig sei und der Benzinpreis um
6 Rappen pro Liter steige. Die an einem Podium gemachte falsche Aussage, auch
Lastwagen bräuchten eine Vignette, brachte der Verkehrsministerin viel mediale Häme
ein. Die Analyse der Abstimmungsinserate des Année Politique Suisse zeigte, dass das
Pro-Lager (Zustimmung zur Preiserhöhung) in mehr als der Hälfte seiner Inserate auf
die Realisierung von regionalen Projekten hinwies, welche durch die Preiserhöhung
finanziert werden sollen. Die übrigen Pro-Inserate verwiesen auf die Erhöhung der
Sicherheit, die Stärkung des Tourismus oder auf die Desinformation des Contra-Lagers.
Das Contra-Lager bezeichnete in einem Drittel seiner Inserate die Anhebung des
Vignettenpreises als zu hoch, in einem Viertel der Inserate wurde die Vorlage als
Mogelpackung gebrandmarkt und in weiteren 15% der Inserate stand die
Zweckentfremdung von Strassenverkehrsabgaben im Zentrum. Die Inseratedichte war in
den Kantonen, welche im Falle der Annahme der Vorlage von Umfahrungsprojekten
profitiert hätten, am grössten. Das Pro-Lager konzentrierte seine Kampagne auf die
Westschweiz, das Contra-Lager war in der übrigen Schweiz auch sehr aktiv. Während
auf der Pro-Seite vor allem kantonale Komitees und Parteien Inserate schalteten, waren
es auf der Contra-Seite mehrheitlich die grossen nationalen Autoverbände. In der
Volksabstimmung vom 24. November des Berichtjahres wurde das
Nationalstrassenabgabegesetz mit 60,5% der Stimmen und in allen Kantonen abgelehnt.
Gemäss der VOX-Analyse lehnten AutofahrerInnen das Gesetz mit 62% Nein-Stimmen
ab, Nicht-AutofahrerInnen stimmten hingegen mit 58% Ja-Stimmen zu. Die
Parteiidentifikation spielte bei der Stimmabgabe nur eine untergeordnete Rolle, die
Wählerschaft der CVP und der FDP.Die Liberalen verwarf das Gesetz entgegen der
zustimmenden Parteiparole mehrheitlich. Den Befürwortern der Vignettenverteuerung
war es nicht gelungen, den StimmbürgerInnen aufzuzeigen, dass der Netzbeschluss
(Übernahme von 400 Km Kantonsstrassen) an die Verteuerung der Vignette gekoppelt
war.

Abstimmung vom 24. November 2013

Beteiligung: 53,6%
Ja: 1 087 368 (39,5%) 
Nein: 1 662 748 (60,5%) 

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, EVP, CSP, BDP, SGV, SBV, SGB.
– Nein: SVP (3*), GPS, GLP.
– Stimmfreigabe: SPS.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 2
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Strassenverkehr

Das 2010 eingereichte Postulat Amherd (cvp, VS) zur Aufnahme der Lötschbergachse
ins Nationalstrassennetz wurde in der Sommersession des Berichtsjahres im
Nationalrat verhandelt. Das Postulat fordert die Aufnahme des Strassenabschnitts
zwischen Spiez und Gampel/Steg inklusive Autoverlad Kandersteg-Goppenstein ins
Nationalstrassennetz. Verkehrsministerin Leuthard wehrte sich im Plenum ohne Erfolg
gegen die artfremde Übernahme eines Schienenabschnitts in das Nationalstrassennetz:
Das Plenum überwies das Postulat mit 71 gegen 58 Stimmen. 3

POSTULAT
DATUM: 31.05.2012
NIKLAUS BIERI

Im Juni überwies der Nationalrat entgegen des Antrages des Bundesrates ein Postulat
Wasserfallen (fdp, BE), welches vom Bundesrat einen Bericht zum Handlungsbedarf des
Bundes zur Verflüssigung des Verkehrs fordert. Der Postulant begründete das Postulat
mit den zusätzlichen Emissionen, welche durch Verkehrsberuhigungen und Staus
entstehen. Bundesrätin Leuthard argumentierte in der Diskussion erfolglos, dass die
meisten Punkte des Postulats in verschiedenen Konzepten sowie im 2011 mit grosser
Mehrheit angenommenen Postulat Hany (cvp, ZH; zum Staumanagement auf den
Nationalstrassen mithilfe des Pannenstreifens) (11.3597) bereits in Arbeit seien. 4

POSTULAT
DATUM: 05.06.2012
NIKLAUS BIERI

Die 2012 eingereichte Motion Müller (fdp, SG) für die rasche Realisierung der
Verbindung der Rheintalautobahnen zwischen der Schweiz und Österreich wurde im
September des Berichtjahrs im Nationalrat behandelt und trotz des bundesrätlichen
Antrags auf Ablehnung überwiesen. Bundesrätin Leuthard (cvp) wies darauf hin, dass
das Projekt einer Autobahnverbindung im Rheintal bei Ministertreffen regelmässig
thematisiert werde, auf österreichischer Seite aber seit langem blockiert sei. Die
Motion wurde mit 101 (Mitte-Rechts-Parteien) zu 76 Stimmen (Links-Grün-Parteien) bei
15 Enthaltungen und 8 Absenzen an den Ständerat überwiesen. 5

MOTION
DATUM: 26.09.2013
NIKLAUS BIERI

Nachdem eine Motion Walter Müller (fdp, SG) für die rasche Realisierung der
Verbindung der Rheintalautobahnen zwischen der Schweiz und Österreich 2013 im
Nationalrat angenommen worden war, folgte der Ständerat in der Frühjahrssession 2014
diesem Entscheid: Obschon Bundesrätin Leuthard auf eine hängige Umweltprüfung in
Österreich sowie auf die Zuständigkeit des Kantons St.Gallen im Planungsverfahren
hinwies, nahm die kleine Kammer die Motion mit 22 gegen eine Stimme (bei 6
Enthaltungen) an. 6

MOTION
DATUM: 20.03.2014
NIKLAUS BIERI

Die Wiedereröffnung des Autobahnanschlusses Emmen Nord fordert eine Motion von
Nationalrat Müri (svp, LU), die schon 2014 eingereicht worden war, jedoch erst im Juni
2016 im Nationalrat behandelt wurde. Müri verweist auf "Frust", "Unverständnis" und
das "Leiden" der Bevölkerung, welches die Folge der Schliessung des
Autobahnanschlusses Emmen Nord seien. In seiner Stellungnahme vom November 2014
hielt der Bundesrat fest, dass es aus seiner Sicht keinen Grund gebe für eine
Neubeurteilung der Nationalstrassenanschlüsse in der Region: Die Vorteile des neuen
Anschlusssystems Rothenburg/Emmen Nord würden klar überwiegen. Entsprechend
beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion. 
Im Juni 2016 nahm der Nationalrat die Motion mit 110 zu 79 Stimmen (keine Enthaltung)
entgegen der bundesrätlichen Empfehlung und den Ausführungen von Bundesrätin
Leuthard an. 
Die KVF-SR diskutierte die Sachlage mit dem Astra-Direktor Jürg Röthlisberger und
unterbreitete der kleinen Kammer schliesslich eine abgeänderte Motion. Im Dezember
2016 erläuterte Olivier Français (fdp, VD) die modifizierte Fassung für die Kommission.
Die Kommission hielt fest, dass die Motion Müri in ihrer Totalität und Dringlichkeit nicht
umzusetzen sei. Statt einer vollumfänglichen Wiedereröffnung schlug die Kommission
vor, der Bundesrat solle verschiedene Varianten einer Wiedereröffnung von zumindest
drei Vierteln prüfen und die beste Variante umsetzen. Bundesrätin Leuthard erklärte,
mit einer derart umformulierten Motion leben zu können. Die kleine Kammer stimmte
dem Kommissionsantrag ohne Gegenanträge zu. 7

MOTION
DATUM: 08.12.2016
NIKLAUS BIERI
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Die im März 2015 eingereichte Motion Regazzi (cvp, TI) zur Reduzierung von Staus in
den Morgenstunden verlangte, dass das Nachtfahrverbot für Lastwagen im
Strassenverkehrsgesetz geändert wird und neu nur von 22 bis 04 Uhr gilt. Damit würde
das Verkehrsaufkommen im morgendlichen Stossverkehr reduziert. In seiner
Stellungnahme vom Mai 2015 verwies der Bundesrat auf das Landverkehrsabkommen
mit der EU, welches von einer solchen Änderung tangiert würde, und beantragte die
Ablehnung der Motion. Im Nationalrat, wo das Anliegen im September 2016 behandelt
wurde, wies Bundesrätin Leuthard auch auf die Nachtruhe der Bevölkerung und die
Erholung der Chauffeure hin. Trotzdem wurde die Motion knapp angenommen: Mit 98
gegen 93 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Im März 2017 kam die Motion in den Ständerat,
dieser folgte diskussionslos seiner KVF-SR, welche die Ablehnung der Motion beantragt
hatte. 8

MOTION
DATUM: 15.03.2017
NIKLAUS BIERI
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